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AWO Landesverband Thüringen e.V.
Kurzinformation

Versicherungsschutz für Ehrenamtliche

Ehrenamtlich Engagierte sollten über die Einrichtung bzw. den Träger oder den Verband, für den sie tätig sind, unfall- und haftpflichtversichert sein. 

1. Unfallversicherung

Durch die gesetzliche Unfallversicherung der Verbände, Vereine der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtpflege sind Ehrenamtliche im Gesundheitswesen bzw. in der Wohlfahrtpflege abgesichert. 

Gemäß §2 Abs. 1 Nr. 9 des siebten Sozialgesetzbuches fallen unter den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz,  „Personen, die selbständig oder unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich im Gesundheitswesen oder in der Wohlfahrtspflege tätig sind“. Danach sind Personen, die für die AWO im Rahmen der satzungsmäßigen Zwecke ehrenamtlich tätig sind, unabhängig davon, ob es sich um eine Tätigkeit in Organen oder unmittelbare soziale Tätigkeiten oder auch andere unterstützende Hilfstätigkeiten handelt, im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung versichert.

Dazu muss zwischen Ehrenamtlichen und der Einrichtung oder dem Ortsverband bzw. Kreisverband eine schriftliche Vereinbarung, die Auskunft über die Tätigkeitsbereiche des freiwillig Engagierten gibt, geschlossen werden. Darüber hinaus muss der Verband im jährlichen Entgeltnachweis der Berufsgenossenschaft Angaben zur Anzahl der ehrenamtlich Tätigen Personen machen. Im Schadensfall meldet der Ehrenamtliche die Vorgänge der Einrichtung bzw. dem Träger der Einrichtung oder dem Verband, der sich dann mit der Berufsgenossenschaft in Verbindung setzt.

2. Haftpflichtversicherung

Verbände und Einrichtungen, die in ihrer Arbeit durch Ehrenamtliche unterstützt werden, sollten über eine Betriebs- bzw. Vereinshaftpflichtversicherung verfügen, denn auch während der Ausübung des Ehrenamtes haftet man grundsätzlich für Schäden, die einer anderen Person zugefügt werden. Die Betriebs- bzw. Vereinshaftpflichtversicherung schützt gegen Schadensersatzansprüche, die ein Geschädigter direkt von der Organisation oder dem Verein einfordert. Ehrenamtlich Tätige sollten ausdrücklich in den Versichtungsschutz eingebunden sein. Wie bei der Unfallversicherung, muss eine schriftliche Vereinbarung existieren, die Tätigkeitsinhalte des Engagements beschreibt.
